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gegenüber jeder 
Grundstücksausfahrt
aufstellen

Gehweg

Radweg

Gehweg

min. 3,25 m

Querabsperrung des Radweges
durch Absperrschrankengitter
mit mindestens 2 gelben doppel-
seitigen Warnleuchten 

Längsabsperrung zur Fahrbahn
durch doppelseitige Leitbaken,
Abstand max. 9 m
Absperrschrankengitter am
fahrbahnseitigen Baufeldrand;
bei Einbahnstraßen oder
Richtungsfahrbahnen *): 
einseitige Leitbaken

Längsabsperrung zum Gehweg
durch Absperrschrankengitter
Warnleuchten gemäẞ RSA Teil B,
Abschnitt 2.4.3 Absatz 2

Engstellenregelung für Schwenkbereich
Bagger entlang des Geh- und Radwegs
Länge der Engstelle immer max. 10 m 

= Haltverbot
in den Parkbuchten
mit Zeichen
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